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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

ein für uns alle schwieriges Jahr mit teils wirtschaftlichen, 
psychischen oder auch gesundheitlichen durch die Pande-
mie ausgelösten Belastungen geht zu Ende. Immer öfter hört 
man: Das Jahr 2020 haken wir besser mal ab. Zum einen kann 
ich diese Einstellung gut nachvollziehen, zum anderen gab es 
auch dieses Jahr schöne Erlebnisse und Erfreuliches zu be-
richten. Einiges davon lesen Sie hier im Heft. 
Ich bin nach wie vor dankbar für den starken Zusammenhalt 
in der Bevölkerung. Bei vielen Bürgerinnen und Bürgern erle-
be ich, auch über die Rückmeldung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Ordnungsamtes, ein großes Verständnis für 
die Einhaltung der Regeln, die unsere Gesundheit sicherstel-
len sollen. Für diese gelebte Solidarität danke ich Ihnen ganz 
herzlich.
Am 3. November fand die erste Sitzung des neu gewählten 
Gemeinderates statt. Jeder hat schon mal den Begriff Rats-
herrnteller auf einer Speisekarte gelesen, aber davon mal 
ab, was genau ist denn ein Gemeinderat? Die Redaktion stellt 
Ihnen dieses wichtige politische Gremium auf den Seiten 2 
und 3 einmal vor. Falls Sie schon immer mal überlegt haben, 
sich für die politische Arbeit in unserer Gemeinde zu enga-
gieren, finden Sie hier hilfreiche Informationen.

Mit dem Beginn der neuen Legislaturperiode fand auch ein 
Wechsel in der Riege meiner Stellvertreter/in statt. Ganz 
herzlich bedanken möchte ich mich bei den scheidenden 
Stellvertretungen, Frau Christa Michalski-Tang und Herrn Oli-
ver Deiters. Die Zusammenarbeit hat mir in den letzten fünf 
Jahren viel Freude gemacht. Viele von Ihnen konnten bei den 
Besuchen anlässlich von runden Geburtstagen oder Eheju-
biläen die beiden persönlich kennen lernen (siehe Seite 4).
Nun starte ich mit einem neuen Team. Für die nächsten fünf 
Jahre wurden einstimmig vom Rat drei Stellvertretungen ge-
wählt. Herr Christof Jochum, Herr Dirk Braunleder und Frau 
Jessica Korczykowski stelle ich Ihnen auf den  Seiten 4 –5 vor. 
Ich bin mir sicher, dass sich mit dem neuen Team die bisheri-
ge gute Zusammenarbeit nahtlos fortsetzen wird.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien besinnliche Weihnach-
ten, auch wenn es dieses Jahr vielleicht mal nicht ganz so sein 
wird wie üblich. Passen Sie gut auf sich auf und starten Sie 
mit Zuversicht in ein friedliches und gesundes Neues Jahr!

Herzlichst 
Ihr Bürgermeister

Amtsblatt der Gemeinde Odenthal
Das Rathaus 

Jahrgang 25  |  17.12.2020  |  Nr. 135

Fo
to

: ©
 G

em
ei

nd
e 

O
de

nt
ha

l –
 A

ni
ka

 H
oh

m
ei

er

Gemeindeverwaltung  ....................................... S. 02

Freizeit und Tourismus ...................................... S. 08

Partnerstädte ..................................................... S. 10

Schulen  .............................................................. S. 11

Panorama ............................................................ S. 13

Bekanntmachungen .......................................... S. 15

Weihnachtlich geschmückt: Der Kreisverkehr in Blecher 2018



2 Das Rathaus  Amtsblatt der Gemeinde Odenthal

Wo finde ich verlässliche  
Informationen zum Thema Corona?

Die COVID-19-Pandemie beschäftigt uns gerade alle. Im 
Internet und auch in den Sozialen Medien tummeln sich 
zahlreiche Informationen. Täglich gibt es neue Erkenntnis-
se. Aber sind diese auch immer verlässlich und seriös oder 
handelt es sich um Falschinformationen?

Auf der gemeindlichen Internetseite www.odenthal.de un-
ter dem Punkt „Zusammengefasste Informationen zum 
Corona-Virus“ finden Sie alle wichtigen und verlässlichen In-
formationen rund um das Virus, wie die Links zum Bundes-
ministerium für Gesundheit und dem Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen 
(MAGS), das die Verordnungen, Allgemeinverfügungen und 
Erlasse des Landes NRW veröffentlicht. Aber auch Links 
zu den Allgemeinverfügungen für den Rheinisch-Bergi-
schen Kreis sowie zur aktuellen Coronavirus-Situation im 
Rheinisch-Bergischen Kreis sind hier aufgelistet. Des Wei-
teren finden Sie dort den Link zum Jobcenter Rhein-Berg 
für Hilfestellungen und Beratungsangebote und den zum 
Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW, das 
alle Informationen rund um das Thema Corona und Schule 
veröffentlicht. 
Auch für Informationen und Unterstützung von Unterneh-
men haben wir einige verlässliche Links für Sie zusammen-
gestellt, wie den Link zum Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie oder zur Rheinisch-Bergischen Wirtschaftsför-
derungsgesellschaft.

Schauen Sie auf www.odenthal.de/corona vorbei.

Odenthaler Gemeinderat

Der Gemeinderat ist das wichtigste und letzte Entschei-
dungsgremium der Gemeinde. Die Mitglieder des Rates wer-
den für die Dauer von fünf Jahren von den Odenthaler Bür-
gerinnen und Bürgern gewählt. Vorsitzender und zugleich 
Chef der Verwaltung ist der Bürgermeister, der von den 
Bürgerinnen und Bürgern direkt gewählt wird. Die Bürger-
schaft wird also durch den Rat und den Bürgermeister ver-

treten. Demnach wird auch die Verwaltung der Gemeinde 
ausschließlich durch den Willen der Bürgerschaft bestimmt. 
Die Hauptaufgabe einer Verwaltung ist die Vorbereitung 
und natürlich auch die Umsetzung von Ratsentscheidungen. 
Hierfür ist die Kommune mit ausgebildeten Fachleuten be-
setzt, die diese Aufgabe erfüllen sollen.

Der Rat der Gemeinde Odenthal besteht seit der Kommu-
nalwahl vom 13. September 2020 aus 32 Mitgliedern und 
dem Bürgermeister. Jede dieser insgesamt 33 Personen hat 
eine Stimme.

Der neue Gemeinderat seit 01. November 2020

Der Gemeinderat ist oberstes Verwaltungsorgan der Ge-
meinde. Er fasst Beschlüsse in allen wichtigen Angelegen-
heiten des Gemeindelebens, die  
• auf Antrag der Ratsfraktionen,
• auf Empfehlung von Fachausschüssen oder
•  auf Vorschlag der Verwaltung 
auf die Tagesordnung aufgenommen wurden.  

Üblicherweise steht der Gemeinderat am Ende einer Be-
schlussfolge. Die Themen werden zumeist in den Fachaus-
schüssen vorberaten und dann gegebenenfalls noch im 
Haupt- und Finanzausschuss einem Beschluss zugeführt. 
Erst danach werden im Gemeinderat finale Beschlüsse ge-
fasst. Die Umsetzung der gefassten Beschlüsse ist Aufgabe 
der Verwaltung, der Bürgermeister ist quasi der Manager 
dieser Umsetzung.

Einfache Geschäfte der laufenden Verwaltung liegen in der 
allgemeinen und alleinigen Zuständigkeit des Bürgermeis-
ters (z. B. Personalangelegenheiten).   Diese müssen nicht 
im Rat oder Ausschuss beraten oder entschieden werden.
Die Gemeinderatsmitglieder sind nur ihrem Gewissen ver-
pflichtet und wurden in der konstituierenden Ratssitzung 
am 3. November offiziell vereidigt. Sie leisten dabei fol-
genden Eid: „Ich verpflichte mich, dass ich meine Aufgaben 
nach bestem Wissen und Können wahrnehmen, das Grundge-
setz, die Verfassung des Landes und die Gesetze beachten und 
meine Pflichten zum Wohle der Gemeinde erfüllen werde.” 
Der Rat bestimmt über die zu bildenden Fachausschüsse, 

GEMEINDEVERWALTUNG
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ihre Zusammensetzung und ihre Aufgabenbereiche. Ein 
Rat ist allerdings nur dann beschlussfähig, wenn mehr als 
die Hälfte der Ratsmitglieder anwesend sind. Beschlüsse 
des Rates gelten als gefasst, wenn eine Stimmenmehr-
heit vorliegt. In der Regel wird offen abgestimmt. Seltener 
kommt es dazu, dass geheim oder namentlich abgestimmt 
werden muss. Über alle Sitzungen des Rates und auch der 
Fachausschüsse werden Niederschriften erstellt. Diese 
können alle Bürger/innen im Ratsinformationssystem auf 
der gemeindlichen Homepage nachlesen, zumindest den 
Teil, der für die Öffentlichkeit bestimmt ist.
Nur die wenigen Angelegenheiten, bei denen schutzwür-
dige Interessen vorliegen, wie zum Beispiel Personal-, 
Liegenschafts- oder Vertragsangelegenheiten, werden im 
nichtöffentlichen Teil der Sitzung beraten.

Die Sitzungen des Rates sowie der Ausschüsse sind grund-
sätzlich öffentlich, damit Bürgerinnen und Bürger und 
auch die Presse die Debatten im Sitzungssaal verfolgen 
können. In der Einwohnerfragestunde in der Gemeinde-
ratssitzung haben alle Odenthalerinnen und Odenthaler 
die Möglichkeit Fragen zu stellen.  Wenn möglich, beant-
worten der Bürgermeister oder die Verwaltung diese Fra-
gen direkt, ansonsten wird die Antwort der Niederschrift 
angehängt und ist somit auch für alle Bürger/innen wieder 
nachvollziehbar.

Über  Sitzungstermine, Tagesordnungen und Beratungs-
vorlagen der Odenthaler Ratsgremien können Sie sich 
über das  Ratsinformationssystem auf der Odenthaler 
Homepage informieren. So können Sie stets auf dem Lau-
fenden bleiben darüber, was gerade in unserer Gemeinde 
passiert.

Politisches Engagement

Sie beschäftigt aktuell ein bestimmtes politisches Thema 
und Sie möchten sich dafür aktiv einsetzen, sind sich aber 
nicht sicher wie?

Sie haben viele Möglichkeiten, sich auf Gemeindeebene po-
litisch zu engagieren. Eine Möglichkeit könnte sein, dass Sie 
sich als sogenannte(r) sachkundige Bürgerin/sachkundiger 
Bürger für eine Fraktion melden. Wenn Ihnen z. B. der Bereich 
Schule oder der Baubereich besonders am Herzen liegt, kön-
nen Sie sich gerne an die Ihnen politisch naheliegende Frak-
tion wenden und so in den jeweiligen Fachausschüssen mit-
arbeiten. Dazu ist es nicht grundsätzlich erforderlich, in eine 
Partei einzutreten. Aktuell gibt es folgende Fachausschüsse, 
in denen sachkundige Bürgerinnen und Bürger tätig sind:

Planen und Bauen / Infrastruktur, Verkehr und Vergabe / 
Schule, Sport und Soziales / Umwelt, Wirtschaft, Tourismus 
und Kultur / Rechnungsprüfungsausschuss / Betriebsaus-
schuss / Wahlausschuss / Wahlprüfungsausschuss. 
Die jeweiligen Fraktionen freuen sich über politisch Interes-
sierte.

Fraktionen im Rat der Gemeinde Odenthal und ihre An- 
sprechpartner in der Reihenfolge der Anzahl der Stimmen 
bei der letzten Kommunalwahl:

CDU-Fraktion
Fraktionsvorsitzende
Nicola Ciliax-Kindling
Am Wasserturm 10
51519 Odenthal
Tel.: 02174 743911
nicola.ciliax-kindling@cdu-odenthal.de
www.cdu-odenthal.de

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Fraktionsvorsitzender
Norbert Dörper
Im Schmittergarten 8
51519 Odenthal
Tel.: 02202 459133
doerper@netcologne.de
www.gruene-odenthal.de

SPD-Fraktion
Fraktionsvorsitzender
Oliver Deiters
In der Follmühle 30
51519 Odenthal
Tel.: 02202 708540
deitersimmobilien@gmx.de
 www.spd-odenthal.de

FDP-Fraktion
Fraktionsvorsitzender
Hans-Josef Schmitz
An der Buchmühle 6a
51519 Odenthal
Tel.: 02202 78793
schmitz@fdp-odenthal.de
www.fdp-odenthal.de
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Stellvertretende Bürgermeister

In den letzten Jahren wurde Bürgermeister Robert Lennerts 
tatkräftig durch seine Stellvertreterin Christa Michalski-Tang 
(CDU) und seinen Stellvertreter Oliver Deiters (SPD) unter-
stützt. Viele Bürgerinnen und Bürger konnten die beiden 
Stellvertreter zum Beispiel bei den Besuchen anlässlich von 
runden Geburtstagen oder Ehejubiläen persönlich kennen 
lernen.

Christa Michalski-Tang (CDU)

„Man sollte immer gehen, wenn es am schönsten ist. Das habe 
ich beherzigt und bin nun nach 16 Jahren im Rat und davon 
11 Jahre als stellvertretende Bürgermeisterin in den politi-
schen Ruhestand gegangen. Besonders die vergangenen 5 Jah-
re mit Bürgermeister Robert Lennerts und meinem Kollegen 
Oliver Deiters haben mir viel Freude gemacht. Tolles Team, 
die Chemie stimmte und die Zusammenarbeit war völlig un-
kompliziert. Ich werde die beiden sowie die stets hilfsbereiten 
Mitarbeiter/innen der Verwaltung genauso vermissen, wie die 
vielen netten und interessanten Begegnungen, die es bei Ge-
burtstags- und Ehejubiläen, Besuchen und Weihnachtsfeiern 
im Pflegewohnstift St. Pankratius, auf Karnevalsveranstaltun-
gen, Dorffesten und anderen Terminen gab. Menschlich eine 
im Gedächtnis bleibende Erinnerung und Bereicherung, für 
die ich sehr dankbar bin. Den Nachfolgern von Oliver Deiters 
und mir wünsche ich viel Erfolg und dass sie irgendwann ein-
mal genauso zufrieden auf ihre Zeit in diesem schönen Amt 
zurückschauen können.“

Die ehemaligen stellvertretenden Bürgermeister Oliver Deiters und 
Christa Michalski-Tang, © Gemeinde Odenthal – Sabine Kolf

Oliver Deiters (SPD)

„Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger in Odenthal,
ich darf mich bei Ihnen für die interessanten und persönli-
chen Begegnungen in den letzten 6,5 Jahren bedanken. Ver-
einzelt Trauriges, aber viel Humorvolles und Unterhaltsames 
habe ich in den Gesprächen und Veranstaltungen erlebt und 
erfahren, das ich in Erinnerung behalten werde. Ich bin gerne 
Gast bei Ihnen gewesen.
In den Dank mit einschließen möchte ich Bürgermeister Robert 
Lennerts, meine Stellvertreter-Kollegin Christa Michalski-Tang, 
eine Meisterin des Ehrenamtes, die leider nicht mehr für ein 
politisches Amt kandidiert hat – sowie Martina Schünke und 

Sabine Kolf  von der Gemeindeverwaltung für die allzeit ver-
trauensvolle Zusammenarbeit.
Ich setze meine kommunalpolitische Arbeit in anderer Funk-
tion fort und wünsche Ihnen allen Frohe Weihnachten und ein 
hoffentlich entspannteres Jahr 2021.
Bleiben Sie gesund!“

Auch in der neuen Legislaturperiode wird Bürgermeister 
Robert Lennerts weiterhin unterstützt. Für die nächsten fünf 
Jahre wurden einstimmig vom Rat drei Stellvertretungen 
gewählt. Herr Christof Jochum (CDU), Herr Dirk Braunleder 
(Bündnis 90/Die Grünen) und Frau Jessica Korczykowski (SPD) 
möchten wir Ihnen im Folgenden vorstellen: 

 

„Mein Name ist Christof Jochum, ich bin 55 Jahre alt und wohne 
im Ortsteil Odenthal-Holz. Ich bin selbständiger Kaufmann und 
lebe in einer festen Beziehung.
Seit 2011 bin ich für die CDU Odenthal aktiv tätig. Zunächst als 
sachkundiger Bürger bin ich 2014 über die Reserveliste in den Rat 
der Gemeinde Odenthal gewählt worden. 
Seit 25 Jahren bin ich Vorstandsmitglied im Tennisclub Glöbusch. 
Meine Hobbies sind neben der ehrenamtlichen Gemeindepolitik: 
Tennis, Golf und Fußball.“

1) Mit welchen Erwartungen treten Sie dieses Amt an?
„Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich dieses Amt als 1. stellver-
tretender Bürgermeister der Gemeinde Odenthal antreten darf 
und freue mich sehr auf diese neue Aufgabe.
Ich hoffe, dass ich mit vielen Bürgerinnen und Bürgern der Ge-
meinde Odenthal in Kontakt kommen werde, um gute Gesprä-
che zu führen und unter Umständen helfen zu können.“

2) Warum hat Ihre Fraktion genau Sie vorgeschlagen? 
„Das sollte eher die CDU Fraktion gefragt werden. Sicher hat es 
etwas mit Vertrauen und Zuverlässigkeit zu tun.“

3) Im Rahmen Ihrer neuen Tätigkeit werden Sie viele Kon-
takte zur älteren Bevölkerung Odenthals haben (runde Ge-
burtstage ab 80, Ehejubiläen). Viele dieser Bürgerinnen und 
Bürger wohnen bereits seit langen Jahren in der Gemeinde 
oder sind hier sogar geboren. Interessieren Sie sich für die 
Odenthaler Geschichte und die Anekdoten, die Sie im Rah-
men Ihrer Besuche bestimmt erfahren können? 

1. stellvertretender 
Bürgermeister 
Christof Jochum (CDU)



  5Das Rathaus  Amtsblatt der Gemeinde Odenthal

 „Ich wohne selbst seit 54 Jahren in Odenthal, bin hier aufge-
wachsen und zur Schule gegangen. Seit mehr als 25 Jahren 
bin ich in Odenthal ehrenamtlich tätig. Gerade deswegen in-
teressieren mich die Geschichten und Anekdoten der Oden- 
thaler Bürgerinnen und Bürger sehr. Ich hoffe, dass ich in den 
Gesprächen mit den Jubilaren noch neue/alte Geschichten 
über Odenthal erfahren werde, die ich noch nicht kenne.“

4) Um die Planung Ihrer Besuche bei den Odenthaler Bür-
gerinnen und Bürgern schon mal zu erleichtern, verraten 
Sie uns doch, was Sie gerne trinken: Kaffee oder Tee? 
„Das ist eine lustige Frage. Da muss ich ein wenig schmunzeln, 
weil ich die Frage hier nicht erwartet habe. Morgens trinke 
ich ganz gerne einen Kaffee. Und wenn es in den Tag hinein 
geht, und es vielleicht ein wenig gemütlicher und entspannter 
zugeht, trinke ich auch schon mal einen Tee. Aber zusammen-
gefasst kann man sagen: Es kommt ein wenig auf die Situation 
an.“

  
 
„Odenthal ist für mich sozusagen eine „späte Entdeckung“. 
Und ich hätte wohl nie damit gerechnet, hier mal in der Kom-
munalpolitik zu landen. Geboren 1957 in Aachen, war ich be-
reits als Jugendlicher durch meinen Leistungssport sozusagen 
ständig unterwegs. Und landete Jahrzehnte später als Fern-
sehjournalist karrierebedingt über Stationen in Bonn, Biarritz, 
Köln, Bremen, Hamburg wieder in Köln beim WDR. Als mitt-
lerweile vierfacher Familienvater fanden wir dann zuletzt ein 
Grundstück im schönen Glöbusch, nach drei abwechslungs-
reichen Jahrzehnten unterwegs in der Weltgeschichte kam ich 
erstmals in den Genuss himmlischer Ruhe vor der Tür. Natur 
pur, dabei mitten im Ballungsraum – ein perfekter Platz, um 
Wurzeln zu schlagen. Das Engagement in der Gemeinde kam 
dann eher so nebenbei, schließlich hat man mit vier Kindern 
eine große Verantwortung, ihnen angesichts von Klimawandel 
und Naturzerstörung eine lebenswerte Welt zu übergeben. Po-
litisch zwar immer interessiert und nie dogmatisch unterwegs, 
landete ich letztlich beim für mich politisch besten Kompro-
miss: bei Bündnis90/Die Grünen. Um mich jetzt hier im Kreise 
engagierter Fraktionskollegen dafür einzusetzen, das Oden-
thals Charme und größter Schatz in der Moderne nicht verlo-
ren geht: Leben im Gleichklang mit der Natur.“

1) Mit welchen Erwartungen treten Sie dieses Amt an?
„Einen engeren Kontakt zu den Menschen und ihren Wünschen 

an die Politik zu bekommen.“

2) Warum hat Ihre Fraktion genau Sie vorgeschlagen? 
„Das sollte man jetzt eigentlich die Fraktionskollegen fragen. 
Aber berufsbedingt habe ich als Journalist nach langen Jah-
ren im engen Umgang mit Menschen hier sicher eine große 
Erfahrung.“

3) Im Rahmen Ihrer neuen Tätigkeit werden Sie viele Kon-
takte zur älteren Bevölkerung Odenthals haben (runde Ge-
burtstage ab 80, Ehejubiläen). Viele dieser Bürgerinnen und 
Bürger wohnen bereits seit langen Jahren in der Gemeinde 
oder sind hier sogar geboren. Interessieren Sie sich für die 
Odenthaler Geschichte und die Anekdoten, die Sie im Rah-
men Ihrer Besuche bestimmt erfahren können? 
„Unbedingt! Neugier ist eine Grundvoraussetzung in meinem 
Beruf, und die Liebe zu Geschichten.“

4) Um die Planung Ihrer Besuche bei den Odenthaler Bür-
gerinnen und Bürgern schon mal zu erleichtern, verraten 
Sie uns doch, was Sie gerne trinken: Kaffee oder Tee? 
„Da bin ich absolut flexibel! Kaffee in jeder Façon – egal ob 
Wiener Kaffee oder Cappucino – ist mir genauso lieb wie ein 
Ostfriesentee! Schließlich habe ich lange genug im hohen Nor-
den gelebt und gelernt: Letztendlich ist es immer eine Frage 
der Gesellschaft, ob man sich so richtig zuhause fühlen darf.“

  

„Ich bin Jessica Korczykowki, 28 Jahre alt und wohne in Oden- 
thal-Erberich. Ich bin verheiratet, habe eine kleine Tochter 
und bin selbständige Rechtsanwältin. Als SPD-Mitglied bin ich 
u.a. Mitglied des Gemeinderates.“

1) Mit welchen Erwartungen treten Sie dieses Amt an?
„Gerne möchte ich das Amt als Chance nutzen, unsere Ge-
meinde zu repräsentieren und um in engeren Kontakt mit den 
Bürgern Odenthals zu treten.”

2) Warum hat Ihre Fraktion genau Sie vorgeschlagen? 
„Ich bin bereits bei der Kommunalwahl als Bürgermeisterkan-
didatin angetreten. Uns, als SPD, war es außerdem wichtig, 
dass eine Frau das Amt bekleidet.”

3) Im Rahmen Ihrer neuen Tätigkeit werden Sie viele Kon-
takte zur älteren Bevölkerung Odenthals haben (runde 

3. stellvertretende 
Bürgermeisterin
Jessica Korczykowski  (SPD)

2. stellvertretender 
Bürgermeister 
Dirk Braunleder 
(Bündnis 90/Die Grünen)
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Geburtstage ab 80, Ehejubiläen). Viele dieser Bürgerinnen 
und Bürger wohnen bereits seit langen Jahren in der Ge-
meinde oder sind hier sogar geboren. Interessieren Sie sich 
für die Odenthaler Geschichte und die Anekdoten, die Sie 
im Rahmen Ihrer Besuche bestimmt erfahren können? 
„Ja, ich bin in Odenthal aufgewachsen, interessiere mich da-
her auch sehr für den geschichtlichen Hintergrund und die Ent-
wicklung vergangener Jahre/Jahrzehnte unserer Gemeinde.”

4) Um die Planung Ihrer Besuche bei den Odenthaler Bür-
gerinnen und Bürgern schon mal zu erleichtern, verraten 
Sie uns doch, was Sie gerne trinken: Kaffee oder Tee? 
„Ich bin da nicht wählerisch, ich trinke sowohl gerne Kaffee 
als auch gerne Tee.”

Informationen aus dem Ordnungsamt 
Winterdienst/Schneeräumpflicht

Zur Straßenreinigung gehört auch die Winterwartung. 
Diese umfasst insbesondere das Schneeräumen auf Geh-
wegen sowie das Bestreuen der Gehwege, Fußgänger-
überwege und gefährlichen Stellen auf Fahrbahnen bei 
Schnee- und Eisglätte. Dabei gelten folgende Maßgaben:

• Alle Anlieger haben die Gehwege in einer für den Fuß-
gänger erforderlichen Breite vom Schnee freizuhalten. 
Das gilt auch, wenn der Gehweg nicht erkennbar von der 
Fahrbahn abgesetzt ist (sog. Mischverkehrsflächen). Bei 
Eis- und Schneeglätte sind die Gehwege sowie die Fußgän-
gerüberwege mit abstumpfenden Stoffen (Asche, Granu-
lat, Sand etc.) zu bestreuen.

• Streusalz soll wegen der umweltschädlichen Wirkung 
nur dann verwendet werden, wenn das Bestreuen mit ab-
stumpfenden Stoffen nicht zur ausreichenden Beseitigung 
der Eis- und Schneeglätte führt.

• In der Zeit von 07.00 - 18.00 Uhr gefallener Schnee und 
entstandene Glätte sind nach Beendigung des Schneefalls 
bzw. nach dem Entstehen der Glätte unverzüglich zu be-
seitigen. Nach 18.00 Uhr gefallener Schnee und entstan-
dene Glätte sind werktags bis 07.00 Uhr, sonn- und fei-
ertags bis 09.00 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen. 
Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen nicht mit Salz 
bestreut, salzhaltiger Schnee darf auf ihnen nicht abgela-
gert werden.

• An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder für 
Schulbusse müssen die Gehwege so von Schnee freigehal-
ten und bei Glätte bestreut werden, dass ein möglichst ge-
fahrloser Zu- und Abgang gewährleistet ist. 

• Der Schnee ist auf dem an die Fahrbahn grenzenden Teil 
des Gehweges oder, wo dies nicht möglich ist, auf dem 
Fahrbahnrand so zu lagern, dass der Fahr- und Fußgänger-
verkehr hierdurch nicht mehr als unvermeidbar gefährdet 

oder behindert wird. Die Sinkkästen und die Hydranten 
sind von Eis und Schnee frei zu halten. Schnee und Eis von 
Grundstücken dürfen nicht auf den Gehweg und die Fahr-
bahn geschafft werden.

In Odenthal werden Fahrbahnen grundsätzlich vom ge-
meindlichen Bauhof geräumt. In einigen Bereichen wur-
de allerdings die Räum- und Streupflicht auf die Anlieger 
übertragen. 

Ob Ihre Straße zu diesem Bereich gehört, erfahren Sie 
bei der Gemeindeverwaltung unter Tel. 02202 710185 bei 
Frau Gorys oder auf der Homepage der Gemeinde unter 
www.odenthal.de.

Schnee – Des einen Freud, des anderen Leid. © Gemeinde Odenthal – 

Anika Hohmeier

Nachruf

Die Freiwillige Feuerwehr 
der Gemeinde Odenthal trauert

um den am 06. Oktober 2020 
im Alter von 78 Jahren verstorbenen

Hauptbrandmeister

Wilfried Georg Siefer
Der Verstorbene war seit 1962 Mitglied 

der Freiwilligen Feuerwehr Odenthal
und im Zeitraum von 1979 bis 1990 in der 

Funktion des Wehrleiters aktiv.

Herr Siefer hat sich während seiner langjährigen 
aktiven Dienstzeit stets zum Schutz und Wohle 
der Allgemeinheit eingesetzt. Wir werden ihm 

ein ehrendes Andenken bewahren.

 
 Robert Lennerts  Tobias Peters  
     Bürgermeister    Wehrleiter  
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Kehrbezirk I
Eikamp, Scheuren, 

Neschen, Steinhaus

Kehrbezirk II
Odenthal, Osenau, 

Altenberg

Kehrbezirk III
Voiswinkel, 

Hahnenberg

Kehrbezirk IV
Glöbusch, Erberich, 

Blecher

jeden 1. Mittwoch im Monat jeden 2. Mittwoch im Monat jeden 3. Mittwoch im Monat jeden 4. Mittwoch im Monat

06.01.2021 13.01.2021 20.01.2021 27.01.2021

03.02.2021 10.02.2021 17.02.2021 24.02.2021

03.03.2021 10.03.2021 17.03.2021 24.03.2021

07.04.2021 14.04.2021 21.04.2021 28.04.2021

05.05. 2021 12.05.2021 19.05.2021 26.05.2021

02.06.2021 09.06.2021 16.06.2021 23.06.2021

07.07.2021 14.07.2021 21.07.2021 28.07.2021

04.08.2021 11.08.2021 18.08.2021 25.08.2021

01.09.2021 08.09.2021 15.09.2021 22.09.2021

06.10.2021 13.10.2021 20.10.2021 27.10.2021

03.11.2021 10.11.2021 17.11.2021 24.11.2021

01.12.2021 08.12.2021 15.12.2021 22.12. 2021

Die Anwohner werden gebeten, an den Kehrterminen ihre Fahrzeuge nicht am Fahrbahnrand abzustellen.

Kehrtermine für das Jahr 2021 in den Bezirken I - IV in Odenthal

Achtung – Wichtige Änderungen im 
Abfallkalender
Bitte beachten Sie die neuen Abfuhrbezirke für alle Abfall- 
arten (s. Straßenverzeichnis).
Im Abfallkalender finden Sie einen entsprechenden Kalen-
der für Ihren Abfuhrbezirk.

Bei zukünftigen Fragen zur Abfuhr (z. B. nicht geleerte 
Behälter etc.) wenden Sie sich bitte direkt an die REVEA 
GmbH Tel.: 02174 762613.

HINWEIS
Bitte beachten Sie, dass Ihnen der Abfallkalender 
für 2021 wie im Vorjahr per Post zugestellt wird.

Gemeindliche Energieberatung für 
Hauseigentümer und Interessenten
Planen Sie Haus oder Wohnung zu renovieren und gleich-
zeitig den Energieverbrauch zu senken? Wollen Sie eine 
Immobilie erwerben und interessieren sich für Energieein-
sparmöglichkeiten? 

Die Gemeinde Odenthal bietet regelmäßig entsprechende 
Energieberatungen an. Das Angebot richtet sich an Haus- 
und Wohnungseigentümer/-innen in Odenthal und Interes-
senten und Interessentinnen, die in Odenthal eine Immo-
bilie erwerben wollen. Es handelt sich um eine kostenfreie 
Initialberatung. Die nächste Beratung, die durch Herrn 
Dipl.-Ing. Rainald Nick durchgeführt wird, findet statt am 

Donnerstag, 28. Januar 2021 

in der Zeit von 15.00 –18.00 Uhr im Rathaus (Trauzimmer).
Vereinbaren Sie bitte einen Termin für Ihr persönliches Be-
ratungsgespräch über Herrn Christoph Hagen, Geschäfts-
bereich III der Gemeinde Odenthal, unter 02202 710137 
oder unter hagen@odenthal.de.



8 Das Rathaus  Amtsblatt der Gemeinde Odenthal

FREIZEIT UND TOURISMUS

Ihr Lieblingsplatz in Odenthal

Im Amtsblatt vom 25. Juni 2020 haben wir Sie nach Ihren Lieb-
lingsplätzen in Odenthal gefragt. Wie auch im letzten Amts-
blatt möchten wir Ihnen nach und nach die Lieblingsplätze 
der Odenthalerinnen und Odenthaler vorstellen. Unter dem 
Titel „Odenthal – New York“ hat uns folgende Einsendung von 
Sarah und Manuel Wissen erreicht: 

Mein Lieblingsort in Odenthal ist eindeutig der Dorfplatz Ei-
kamp (rechts neben der Grundschule Eikamp, Schallemicher 
Straße 18).
Seit ich hier, nach Eikamp, vor zwei Jahren hingezogen bin, 
gehe ich regelmäßig abends zu diesem magischen Ort.
Ich stelle mich im Dunkeln an die Wiese hinter dem Parkplatz 
und blicke auf die Weitsicht, hin in die „Leverkusener Bucht“. 

Der Blick vom Eikamper Dorfplatz in die Ferne. © Sarah & Manuel Wissen

Überall funkelt es. 
Ich halte dann inne, oft sehr lange inne, und fühle mich als 
blicke man auf eine funkelnde Großstadt. Auf New York zum 
Beispiel. 
Überall sieht man, in der weiten Ferne, geschäftiges Trei-
ben: Autos fahren auf beleuchteten Straßen, Lichter funkeln, 
Dampf steigt aus Industriehallen auf, Flugzeuge schweben ein 
und überall wuselt das Leben. Irgendjemand ist immer noch 
wach. Egal wie spät ich da hin gehe.
Mein echtes „New York“-Feeling suche ich da auf. Es ist ein 
wunderbares erhabenes und wohliges Gefühl, das Geborgen-
heit gibt.
Ich kann jedem den Tipp geben hier einmal hin zu kommen. 
Und zwar am besten entweder 

• abends, wenn es dunkel geworden ist oder
• sehr früh morgens, kurz vor Sonnenaufgang, zu einem 

„Walk-in-Day“.

Dafür ist folgendes zu tun:
Abends googlen, wann morgens die Sonne in Odenthal auf-
geht. Eine halbe Stunde früher „Dasein“ hinzuaddieren. Mor-
gens den Wecker stellen, sehr früh aufstehen (glauben Sie mir, 
das lohnt sich), Kaffee oder Tee für die Thermoskanne kochen, 
warme Sachen anziehen und dorthin fahren oder noch besser 
wandern.
Dann mit dem Wachwerden der Stadt und den Lichtern ein 
dampfendes Getränk eingießen und genießen.
Solche Momente sind unvergesslich.

Nette Grüße von uns Odenthalern
Sarah und Manuel Wissen

Möchten auch Sie Ihren Lieblingsplatz mit uns teilen? 
Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an 
amtsblatt@odenthal.de mit dem Stichwort „Lieblingsplatz“. 
Hängen Sie ein schönes Bild Ihres Lieblingsortes/-weges an 
und beschreiben Sie kurz, warum dieser so besonders für 
Sie ist und wo er liegt.

Höhenroute

Die Rundwanderung beginnt in Voiswinkel direkt an der 
Odenthaler Straße in Höhe der Bushaltestelle „Odenthal 
Voiswinkel“. Bei dieser Rundwanderung folgen wir den drei 
Höhenzügen, die das Gebiet der Gemeinde Odenthal kenn-
zeichnen und durch das Dhünn- und Scherfbachtal voneinan-
der getrennt werden. 

Die Route ist mit einem Landschaftssymbol gekennzeichnet. 
Auf den ersten Metern der Strecke geht es zunächst kräftig 
bergan, doch der Aufstieg wird, sobald man den Gipfel des 
Sonnenbergs erreicht hat, belohnt. Uns bietet sich ein herr-
licher Ausblick über das Rheintal mit der Domstadt Köln und 
das im Süden liegende Schloss Bensberg. Vom Sonnenberg 
führt die Wanderung über den Rücken des Bergkamms nach 
Grünenbäumchen und wir erreichen bald die Ortschaft Ober-
käsbach. Nun geht’s hinab ins Scherfbachtal. 

Der Hauptweg steigt nun runter nach Klev über den kleinen 
Weiler Busch hinauf nach Oberodenthal. Von hier geht es 
über Busch nach Neschen mit seinem schönen restaurierten 
Wasserturm. Der Weg führt uns nach Eichholz, wo am Orts-
ausgang aus Feldbrandziegeln eine Scheune errichtet wurde. 
Weiter geht es nach Groß-Grimberg und von dort führt der 
Weg hinab ins Helenental, vorbei am Haus des Pulverfabri-
kanten, zum Schöllerhof. Durch die Furt am Eifgenbach geht 
es hinauf nach Blecher und weiter nach Holz. 
In der Ortschaft Erberich kann man die Reste der Burg Er-
berich besichtigen. Von hier führt der Weg nach Glöbusch, 
wo wir mit einem phantastischen Ausblick ins Rheintal be-
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lohnt werden. Durch ein kleines Tal geht es nach Osenau, wo 
man am Dhünnufer die Reste des alten Dhünnwehrs erblickt. 
Nachdem wir den Talgrund durchquert haben, steigen wir 
über einen schönen Waldweg wieder hinauf zum Anfang der 
Wanderung. 
Die Wanderstrecke beträgt insgesamt 24,7 Kilometer (mit 
Verbindungswegen 38,4 km).
Die Route finden Sie auch auf der „Wanderkarte Odenthal 
– 12 Rundwanderwege zwischen Dhünntalsperre und Oden-
thal“, die im Bürgerbüro für 4,- € erhältlich ist. Begleitend 
zur Wanderkarte gibt es den Wanderführer „Erlebniswege 
in Odenthal – 6 Themenrouten zu Natur, Geschichte und 
Kultur“, für 5,- €, der ausführliche Beschreibungen der Denk- 
mäler und Sehenswürdigkeiten am Wegesrand enthält. 

Wander-Apps – Die digitale Alterna- 
tive zur klassischen Wanderkarte 

Wenn Sie spazieren oder wandern gehen, denken Sie sich 
sicher häufig: Schon wieder jemand, der nur auf sein Smart-
phone starrt – können die Menschen denn gar nicht mehr 
ohne?
Doch!  Aber das Smartphone ist für viele Menschen mittler-
weile die digitale Alternative zur klassischen Wanderkarte. 
Zahlreiche Apps, wie beispielsweise komoot oder outdoor- 
active bieten die Möglichkeit, neue Wanderwege in Ihrer 
Umgebung zu entdecken.
Neben offiziellen Wander- und Radrouten enthalten diese 
Apps häufig auch Routen von anderen Nutzern – teilweise 
wahre Geheimtipps. Aber auch Sie können Ihre Lieblingsrou-
te mit anderen teilen, indem Sie diese über die App planen 
oder während einer Runde selbst aufzeichnen. Durch die An-
gabe der Dauer, der Distanz, des Höhenprofils und manch-
mal auch anhand Fotos oder des Schwierigkeitsgrads der 
Strecke können Sie die optimale Route für sich auswählen.

Ob Wandern mit Wanderkarte, App oder GPS-Gerät – es gibt immer wie-
der neue Wege zu entdecken. © Cora Berndt-Stühmer

Teilweise bieten die Apps auch Offline-Karten an, die man 
sich vor dem Wanderstart herunterladen kann, so ist man 
vor Empfangslöchern sicher. Am besten haben Sie vorsichts-
halber aber auch immer noch eine Karte in der Tasche, denn 
Papier lässt Sie nie im Stich.
Probieren Sie es einfach einmal aus – es lohnt sich – und 
vielleicht entdecken Sie dadurch auch ein paar neue, weni-
ger bekannte Wege in Ihrer Heimat und stoßen zwischen-
durch auf Ihnen bekannte Wegkreuzungen.
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PARTNERSTÄDTE

FinnFriends Odenthal e.V.
Wir blicken auf ein überaus turbulentes Jahr 2020 zurück, in 
dem von jedem viel Verständnis, Zurückhaltung und Entbeh-
rung verlangt wurde. Nachdem im Frühjahr ein neuer Vor-
stand sein Amt bei den FinnFriends angetreten hat, konnten 
aufgrund der Corona-Pandemie die gesteckten Ziele und 
geplanten Projekte, wie z. B. der Erfahrungsaustausch mit 
Gewerbetreibenden aus Paimio und Odenthal, der Schüler-
austausch, die Auslandspraktika für Jugendliche aus Paimio 
bzw. Odenthal, gemeinsame Aktivitäten der Vereinsmitglie-
der, nicht mehr realisiert werden. Auch von Seiten unserer 
finnischen Partnergemeinde Paimio mussten alle Planun-
gen und schon vorbereiteten Reisen abgebrochen bzw. 
storniert werden, da auch in Finnland sehr sensibel mit der 
Corona-Pandemie umgegangen wird. Jedoch sind wir uns 
auf beiden Seiten einig, dass diese Projekte, soweit es die 
Situation wieder zulässt, in 2021 nachgeholt werden.

Auf unserer neu gestalteten  Homepage www.finnfriends.eu 
erfahren Sie Neuigkeiten über den FinnFriends e.V. und In-
teressantes über die Städtepartnerschaft zwischen Oden-
thal und Paimio. Wir wünschen allen ein gesegnetes Weih-
nachtsfest und alles Gute, vor allem aber Gesundheit für 
das kommende Jahr.

Kontakt:  Finnfriends e.V.
finnfriends@finnfriends.eu, www.finnfriends.eu 

Vive la France !
Für die Bürgerinnen und Bürger unserer Partnerstadt Cer-
nay-la-Ville sowie ganz Frankreich geht ein Jahr zu Ende, in 
dem sie nicht nur heftiger als wir vom Corona-Virus, son-
dern außerdem von mehreren entsetzlichen Terrorattacken 
heimgesucht wurden. Auch die im März bei den Kommunal-
wahlen neu gewählte Bürgermeisterin Claire Cheret hätte 
sich gewiss ein erfreulicheres Startjahr gewünscht. 

Erinnerungen: Im Jahr 2018 begrüßten wir die Marathonläufer aus unse-
rer französischen Partnerstadt Cernay-la-Ville, die über 580 Kilometer für 
die Freundschaft und den guten Zweck gelaufen waren. © privat

Trotz aller Sorgen und Ängste wollen wir zuversichtlich ins 
neue Jahr – das 25. Jubiläum unserer deutsch-französischen 
Freundschaft – gehen. Und wer weiß, vielleicht wird es mög-
lich sein, dies im Mai gemeinsam hier in Odenthal zu feiern. 
Nicht wie ursprünglich geplant im ganz großen Rahmen, 
aber dennoch angemessen mit einer begrenzten Anzahl 
französischer Gäste. Dazu gibt es bereits gemeinschaftliche 
Überlegungen.    

Das Komitee für die Partnerschaft mit Cernay-la-Ville dankt 
allen, die uns in diesem schwierigen Jahr die Treue gehalten 
haben.

Allen Frankreich-Freunden wünschen wir trotz Corona-Wid-
rigkeiten ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr. Joyeux Noël et Bonne Année à Tous!

Kontakt: 
Komitee für die Partnerschaft Cernay-la-Ville & Odenthal 
komitee@cernay-odenthal.eu, www.cernay-odenthal.eu

      Touristinformation i-Punkt Altenberg

www.odenthal-altenberg.de

Eugen-Heinen-Platz 2 | 51519 Odenthal-Altenberg
Telefon 02174-419950 | info@odenthal-altenberg.de
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SCHULEN

Anmeldung Schulen

GYMNASIUM ODENTHAL
Anmeldung für die Klasse 5 im Schuljahr 2021/22
Anmeldezeiten
» Vorgezogenes Anmeldeverfahren
Freitag, 29.01.2021– Freitag, 05.02.2021
Die genauen Zeiten finden Sie auf der Homepage.
Beachten Sie bitte, dass vor der Anmeldung ein Beratungs-
gespräch stattfinden muss. Genaue Informationen zum 
Verfahren finden Sie auf der Homepage: 
www.gymnasium-odenthal.de.

GANZTAGSREALSCHULE ODENTHAL
Tag der offenen Tür: Samstag, 16.01.2021, 9.00–12.00 Uhr
möglicherweise Corona-bedingt nur im virtuellen Raum, 
bitte erkundigen Sie sich bei Interesse rechtzeitig im 
Schulsekretariat oder auf der unten genannten Homepage 

Anmeldung für die Klasse 5 im Schuljahr 2021/22
» Vorgezogenes Anmeldeverfahren
Freitag, 29.01.2021– Freitag, 05.02.2021
Die genauen Zeiten finden Sie auf der Homepage.
Beachten Sie bitte, dass vor der Anmeldung ein Beratungs-
gespräch stattfinden muss. Genaue Informationen zum 
Verfahren finden Sie auf der Homepage: 
www.rs-odenthal.de.

Unterstützung gesucht! 

Liebe Odenthalerinnen, liebe Odenthaler,   
    
seit nunmehr 14 Jahren gibt es unsere Offene Ganztags-
schule an der KGS Voiswinkel. Unser Ziel ist es, allen Kindern 
– auch bei stetig steigenden Anmeldezahlen – eine fördernde 
Lernzeit und Freizeitgestaltung anbieten zu können. Es ent-
wickelte sich eine gute Zusammenarbeit mit dem Voiswin-
keler Turnverein, einer Diplom-Pädagogin und der Offenen 
Jugendarbeit Odenthal (OJO) und seit Jahren können sich die 
Kinder am Nachmittag für die unterschiedlichsten Sportange-
bote, Biologie oder Spielen in der OJO anmelden.

In allen Ferien gibt es ein ganztägiges Ferienprogramm mit 
Ausflügen, Frühstücksbuffet, Sanddüne im Außenbereich 
und vielen weiteren Angeboten, die die Kinder gerne nutzen.
Schon lange kochen unsere beiden Köchinnen täglich ein  
frisches Mittagessen für inzwischen 132 Kinder. Dabei achten 
sie auf eine gesunde, gehaltvolle Ernährung, erfüllen aber 
auch die Wünsche der Kinder. 

Nach zehn Jahren Offene Ganztagsschule wurde der Antrag 
eines Neubaus für die OGS von der Gemeinde Odenthal be-
willigt. Es entstand auf der Wiese hinter dem Schulgebäude 
ein wunderschöner Neubau. 

Die Kinder lieben die neuen, großen Räume und ihre festen 
Bezugspersonen. Jede Stufe hat eine Erzieherin zur Gruppen-
leitung und eine pädagogische Hilfskraft zu deren Unterstüt-
zung. Diese begleiten sie zum Teil vormittags im Unterricht, 
beim Mittagessen, während der Lernzeit und nachmittags im 
Freizeitbereich. Unser gewählter OGS-Kinderrat beteiligt sich 
sehr aktiv bei Anschaffungen, Regeln der OGS oder Problem-
klärungen. 

Seit über einem Jahr suchen wir schon eine Fachkraft aus 
dem pädagogischen Bereich. Wir sind ein eingespieltes, en-
gagiertes und freundliches Team des Caritasverbandes, das 
mittlerweile aus 9 Personen plus 3 Küchenkräften besteht 
und sich über einen personellen Zuwachs sehr freuen würde. 
Wenn Sie wieder in Ihren Beruf einsteigen wollen oder aus 
Ihrer jetzigen Vollzeitstelle in Teilzeit wechseln möchten, mel-
den Sie sich gerne bei mir unter der Nummer 02202-71319.

Angelika Kraemer, Leitung der OGS Voiswinkel   

OGS-Neubau in Voiswinkel, © Gisela Röhrig
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Umweltschutz und Nachhaltigkeit an 
der KGS Eikamp

Im Sachunterricht wurde das Thema „Umweltverschmut-
zung und Nachhaltigkeit“ behandelt und schon wurden die 
Kids des Schülerparlamentes der KGS Eikamp aktiv, denn 
es sollte nicht nur darüber gesprochen, sondern auch ge-
handelt werden! 

Müllberge an Papierhandtüchern - Für die Schülerinnen und Schüler der 
KGS Eikamp ein No-Go, © Anne Sintermann

Ein erstes Projekt war schnell gefunden: Aufgrund der 
Corona-Pandemie werden deutlich häufiger Hände ge-
waschen und damit auch Papierhandtücher verwendet. 
Schon lange waren die dadurch angefallenen Berge, in 
überquellenden Mülleimern, den Schülerinnen und Schü-
lern sowie Lehrerinnen ein Dorn im Auge, aber sie schie-
nen nicht vermeidbar zu sein. Bei einer der Schülerparla-
mentssitzungen kam dann die zündende Idee: Jedes Kind 
und jede/r Mitarbeiter/in der Schule bringt ab sofort ein 
eigenes kleines Handtuch mit, welches – natürlich nach-
haltig – in wiederverwendbaren Boxen aufbewahrt bzw. 
transportiert wird. 

Eigene Handtücher als nachhaltige Alternative, © Anne Sintermann 

Gästen stehen die Papierhandtücher natürlich auch wei-
terhin zur Verfügung. Seit ein paar Wochen wird die Idee 
nun umgesetzt und die Kinder freuen sich sehr über erste 
Erfolge, denn unser Hausmeister berichtete, dass er die 
Handtuchspender deutlich seltener nachfüllen und die 
Mülleimer seltener leeren muss. Die Kids sind stolz und 
glücklich darüber, aktiv etwas zum Schutz ihrer Umwelt 
zu tun und ganz nebenbei, auf lange Sicht, der Gemein-
de auch noch Kosten zu sparen! Vielleicht finden sich ja 
Nachahmer?

Anne Sintermann, 
Kommissarische Schulleitung KGS Eikamp

St. Martin an der KGS Eikamp

St. Martinsfeier auf dem Schulhof der KGS Eikamp, © Anne Sintermann

In diesem Jahr war Corona-bedingt alles anders!  Da kein 
Martinszug stattfinden konnte, ließen sich die Schülerin-
nen, Schüler und Lehrerinnen der KGS Eikamp ein ganz 
besonderes Alternativprogramm einfallen: Noch in der 
Morgendämmerung fand auf dem Schulhof ein Wortgot-
tesdienst statt, bei dem die selbst gebastelten Laternen, 
die in den umliegenden Bäumen und Sträuchern aufge-
hängt waren, einen eindrucksvollen Rahmen bildeten. Als 
dann zum Ende des Gottesdienstes die Sonne über die Dä-
cher kam, strahlten die Laternen, die Kinder und die Leh-
rerinnen um die Wette. 

Laternen-Deko Eikamper Art, © Anne Sintermann

Im Anschluss ging es in die Klassenräume, wo zuvor im 
Gottesdienst gesegnete, riesige Klassen-Weckmänner, im 
Sinne von St. Martin, geteilt und in gemütlicher Runde, 
bei Kinderpunsch und Martinsliedern vom Band, verputzt 
wurden. Es war alles anders – aber dennoch sehr schön 
und bestimmt auch irgendwie unvergesslich, weil noch 
nie dagewesen! Vielleicht gibt es ja sogar im nächsten Jahr 
eine Wiederholung – auch wenn Corona-bedingt gar nicht 
mehr nötig?

Anne Sintermann, 
Kommissarische Schulleitung KGS Eikamp
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PANORAMA

Ehrenamtsbörse Odenthal – Wir sind 
für Sie da!

Erfreulicherweise konnten wir in den letzten Wochen und 
Monaten ein verstärktes Interesse für das ehrenamtliche 
Engagement seitens der Bürgerinnen und Bürger unserer 
Gemeinde feststellen.
Die Sprechzeiten, die normalerweise an jedem 1. Mittwoch im 
Monat von 17–18 Uhr im Trauzimmer des Rathauses stattfin-
den, wurden gut besucht. Es freut uns immer, wenn wir eine 
passende, zufriedenstellende ehrenamtliche Tätigkeit vermit-
teln können, aber auch umgekehrt macht es Freude Ehren-
amtlerinnen und Ehrenamtler für Institutionen, Vereine oder 
Privatpersonen, die Unterstützung benötigen, zu begeistern. 
Leider müssen nun derzeit diese Sprechstunden aufgrund 
der Pandemie ausfallen. 
Trotzdem möchten wir Sie jedoch ermuntern, sich für jegliche 
Anfragen und Anregungen mit uns in Verbindung zu setzen 
über unsere Homepage www.eab-odenthal.de oder über die 
Gemeinde Odenthal, Frau Bott, Tel. 02202 710135.
Sie können sich jederzeit über unsere Homepage informie-
ren, welche Hilfe aktuell benötigt wird und wann die nächste 
Sprechstunde stattfinden wird.
Wir freuen uns auf Sie!
Das Weihnachtsfest steht kurz bevor und in diesem Jahr wird 
vieles anders sein. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien 
ein frohes Fest und ein gesundes Neues Jahr!

Ehrenamtsbörse Odenthal

Einkaufsservice für Seniorinnen 
und Senioren oder Menschen in 
Quarantäne

Haben Sie schon einmal daran gedacht, ehrenamtliche 
Unterstützung für Besorgungen des täglichen Lebens in 
Anspruch zu nehmen? Dies gilt auch in dieser besonders 

schweren Zeit für Menschen in Quarantäne. Dann wenden 
Sie sich gerne an uns, wir versuchen zu helfen. 
Gemeinde Odenthal, Frau Bott, 02202 710135 oder 
www.eab-odenthal.de

Ehrenamtsbörse Odenthal

LEADER Bergisches Wasserland –  
Projektideen gesucht

LEADER ist ein europäisches Förderprogramm mit dem 
Ziel, die ländlichen Gebiete zu stärken und zu entwickeln. 
Das Förderprogramm erstattet bei innovativen Projekten 
65% der Ausgaben. Für Interessenten mit einer sinnvol-
len Idee könnte LEADER eine passende Finanzierungshilfe 
sein.
Bürger, Vereine und alle anderen Akteure im ländlichen 
Raum haben bis zum 31. Januar 2021 wieder Gelegenheit, 
ihre Bewerbungen abzugeben. Die Projekte werden vom 
Verein LEADER Bergisches Wasserland hinsichtlich des 
Beitrags zu den Zielen seiner Entwicklungsstrategie ausge-
wählt. Der Vorstand kann dieses Mal mindestens 120.000 
Euro Fördermittel für Projekte in den Kommunen Oden-
thal, Kürten, Burscheid, Wermelskirchen, Radevormwald, 
Wipperfürth, Marienheide oder Hückeswagen vergeben.
Bisher wurden in den neun vergangenen Bewerbungsrunden 
39 Projekte ausgewählt, die zusammen ca. 2,3 Millionen Euro 
Förderung bekommen. 

Weitere Informationen 
www.leader-bergisches-wasserland.de 

E-Lastenrad für REWE in Odenthal 
übergeben

Die Mitarbeiter des REWE in Odenthal können in der Zu-
kunft elektrisch Lebensmittel transportieren. Elke Reichert 
vom Verein LEADER Bergisches Wasserland überreichte 
dafür ein E-Lastenrad an Dietmar Tönnies. Er erklärte Bür-
germeister Robert Lennerts, dass das Rad 150 kg Waren 
transportieren kann. Es werden insgesamt 21 E-Lastenrä-
der mit einem Gesamtwert von ca. 105.000 Euro im Ber- 
gischen angeschafft, die Förderung beträgt 75 %. Sieben 
Räder wurden bereits den Nutzern übergeben, 14 werden 
noch angeliefert.

Der Verein LEADER Bergisches Wasserland möchte mit dem 
Projekt den Zugang zu E-Lastenrädern im Bergischen Was-
serland vereinfachen und damit einen Beitrag zur Mobili-
tätswende leisten. Kooperationspartner des Projektes ist 
das Zukunftsnetz Mobilität NRW. Das kommunale Unterstüt-
zungsnetzwerk für nachhaltige Mobilität ist als Berater einge-
bunden. Spannend ist das Projekt auch für Kommunen außer-
halb des Bergischen Wasserlandes. Das Institut für Mobilität 
und Verkehrssysteme an der Hochschule Bochum begleitet 
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und evaluiert die Nutzung der Lastenräder. So sollen allge-
meingültige Erkenntnisse wie z. B. das CO2-Einsparpotential 
aus dem Projekt gezogen werden. Auch der Rheinisch-Ber- 
gische und Oberbergische Kreis sind beratend eingebunden.
Wer ebenfalls ein E-Lastenrad gefördert bekommen möchte, 
kann sich beim Verein bewerben.
Weitere Informationen zum Projekt: 
www.leader-bergisches-wasserland.de

Mit dem E-Lastenrad des REWE Tönnies werden in Zukunft elektrisch 
Lebensmittel transportiert. © LEADER Bergisches Wasserland

Öffentlich zugängliche E-Tanksäule 
im Scherfbachtal

Gut AmtmannScherf hat in Nachhaltigkeit investiert und 
eine 180kwp Solaranlage auf der Reithalle installiert. Hier-
mit wird der gesamte Strom für das Gut produziert und der 
Rest wird in das öffentliche Netz eingespeist. Zu dem Kon-
zept gehört ein 70kw Speicher und eine durch das Land NRW 
bezuschusste Ladesäule für E-Fahrzeuge. Reiter und Gäste 
können hier ab sofort tanken. Abgerechnet wird über „di-
rect payment“ oder die gängigen Roaming Systeme (ADAC/
ENBW/ChargeNow, …). In den ersten fünf Monaten der Inbe-
triebnahme wurden bereits über 70 Tonnen CO2 eingespart.

Die neue E-Tanksäule im Scherfbachtal ist öffentlich zugänglich. 
© Dr. Ulf Osmers

Die Solaranlage wurde auf dem großen Dach der Reithalle installiert.
© Dr. Ulf Osmers

Arbeiterwohlfahrt Odenthal macht 
Pause

Wir haben alle gehofft, dass die zweite Corona-Welle nicht 
kommt. Nun ist sie doch gekommen, wie es die Fachleute 
vom Robert-Koch-Institut erwartet hatten. Alle Versuche un-
ser Vereinsleben in Gang zu halten sind damit erledigt. Es 
wurde ein Maßnahmenkatalog erlassen, damit die Ausbrei-
tung des Coronavirus eingedämmt wird. Wir dürfen dem-
nach keine Versammlungen durchführen, da wir aus vielen 
verschieden Haushalten kommen. So bleiben nun die Tische 
im Vereinshaus bis auf weiteres leer. 

Die Tische vom Vereinshaus bleiben auch beim weihnachtlichen Treffen 
leer. © Hans Mettig  

Leider ist damit auch das weihnachtliche Treffen betrof-
fen, das wir nicht anbieten dürfen.
Wie es im nächsten Jahr weitergeht, können wir nicht vor-
aussagen. Sicher ist auf jeden Fall, wir werden euch in der 
kontaktlosen Zeit nicht vergessen.

Für das neue Jahr 2021 wünschen wir euch alles Gute, Ge-
sundheit und weiterhin Interesse an neuen Dingen. Ver-
gesst all die Sorgen und nehmt euch Dinge vor, die ihr 
sonst nie machen würdet. 
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Bekanntmachung

Daten aus dem Einwohnermelde- 
register
Am 1. November 2015 trat das Bundes-
meldegesetz (BMG) in Kraft und ersetzt 
das Meldegesetz Nordrhein Westfalen 
(MG NW). Wie bisher haben Bürgerin-
nen und Bürger die Möglichkeit, gegen 
einzelne regelmäßig oder auf Anfrage 
durchzuführende Datenübermittlung 
der Meldebehörde Widerspruch zu er-
heben. Die nach bisherigem Meldege-
setz (MG NW) bereits eingetragenen, 
schutzumfangreichen Übermittlungs-
sperren bleiben bestehen, so dass in 
diesem Fall kein Handlungsbedarf be-
steht. 

Widerspruchsrecht des Bürgers zur 
Datenübermittlung 

• Die Übermittlung von Daten an Par-
teien, Wählergruppen etc. bei Wah-
len und Abstimmungen 
Gemäß § 50 Abs. 5 BMG haben Sie das 
Recht, der Datenübermittlung nach 
§ 50 Abs. 1 BMG an Parteien, Wähler-
gruppen und anderen Trägern von 
Wahlvorschlägen im Zusammenhang 
mit Wahlen und Abstimmungen auf 
staatlicher und kommunaler Ebene zu 
widersprechen.

• Die Übermittlung von Daten aus 
Anlass von Alters- oder Ehejubilä-
en an Mandatsträger, Presse oder 
Rundfunk
Gem. § 50 Abs. 5 BMG haben Sie das 
Recht, der Datenübermittlung nach § 50 
Abs. 2 BMG zu widersprechen. Verlan-
gen Mandatsträger, Presse oder Rund-
funk Auskunft aus dem Melderegister 
über Alters- oder Ehejubiläen von Ein-
wohnern, darf die Meldebehörde nach 
§ 50 Abs. 2 BMG Auskunft erteilen über: 

Familienname, Vorname, Doktorgrad, 
Anschrift sowie Datum und Art des Ju-
biläums Zu den Altersjubiläen zählen 
der 70. Geburtstag, danach jeder fünf-
te weitere Geburtstag und ab dem 100. 
Geburtstag jeder weitere Geburtstag, 
zu den Ehejubiläen zählen das 50. und 
jedes folgende Ehejubiläum. 

• Die Übermittlung von Daten an 
eine öffentlich-rechtliche Religions-
gemeinschaft 
Gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BMG haben 
Sie das Recht, der Datenübermittlung 
nach § 42 Abs. 3 zu widersprechen. Ha-
ben Mitglieder einer öffentlichenrecht-
lichen Religionsgemeinschaft Familien-
angehörige, die nicht derselben oder 
keiner öffentlich-rechtlichen Religions-
gemeinschaft angehören, darf die Mel-
debehörde gemäß § 42 Abs. 2 BMG von 
diesen Familienangehörigen folgende 
Daten übermitteln: 
• Vor- und Familiennamen, 
• Geburtsdatum und Geburtsort, 
• Geschlecht 
• Zugehörigkeit zu einer öffentlich- 

rechtlichen Religionsgemeinschaft, 
• derzeitige Anschrift,
• Auskunftssperren nach § 51 BMG 

sowie 
• Sterbedatum 

Der Widerspruch gegen die Datenüber-
mittlung verhindert nicht die Übermitt-
lung von Daten für Zwecke des Steu-
ererhebungsrechts an die jeweilige 
öffentlich-rechtliche Religionsgemein-
schaft. Diese Zweckbindung wird dem 
Empfänger bei der Übermittlung mit-
geteilt. 

• Die Übermittlung von Daten an Ad-
ressbuchverlage 
Gemäß § 50 Abs. 5 BMG haben Sie das 
Recht, der Datenübermittlung nach § 
50 Abs. 3 BMG an Adressbuchlage wi-
dersprechen zu können. 

• Die Übermittlung von Daten an das 
Bundesamt für Personalmanage-
ment der Bundeswehr 
Gem. § 36 Abs. 2 Satz 1 BMG haben Sie 
das Recht, der Datenübermittlung nach 
§ 58 Abs. 2 des Soldatengesetzes zu wi-
dersprechen. 
Bei einem Widerspruch werden die Da-
ten nicht übermittelt. Der Widerspruch 

ist schriftlich bei der Meldebehörde des 
Wohnsitzes einzulegen und gilt bis zu 
seinem Widerruf.

Hinweis auf die Bekanntma-
chung des Gesamtabschlus-
ses der Gemeinde Odenthal 
mit dem Wasserwerk Oden-
thal für das Jahr 2018

Der Gesamtabschluss zum 31.12.2018 
der Gemeinde zusammen mit dem 
Wasserwerk wurde auf der Homepage 
der Gemeinde Odenthal 
(www.odenthal.de) im Bereich Rathaus / 
Finanzen, Haushalt öffentlich bekannt 
gemacht. 

Amtliche  
Bekanntmachung
Der Entwurf der Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2021 wird in der 
Ratssitzung am 15. Dezember 2020 ein-
gebracht.

Der Entwurf der Haushaltssatzung und 
des Haushaltsplanes der Gemeinde 
Odenthal mit Anlagen für das Haus-
haltsjahr 2021 liegt ab dem 04. Januar 
2021 während der Dauer des Bera-
tungsverfahrens im Rat, montags bis 
freitags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr 
sowie dienstags und donnerstags von 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr im Rathaus (im 
Büro des Kämmerers, 1. Stock), Alten-
berger-Dom-Straße 31, öffentlich aus. 

Gegen den Entwurf können Einwohner 
oder Abgabepflichtige innerhalb einer 
Frist von vierzehn Tagen nach Beginn 
der Auslegung am 04. Januar 2021 so-
wohl schriftlich als auch mündlich zu 
Protokoll Ein wendungen im Rathaus, 
im Büro des Kämmerers, erheben.

Über Einwendungen, die von Einwoh-
nern oder Abgabepflichtigen gegen die 
Haushaltssatzung und ihre Anlagen  
erhoben werden, beschließt der Ge-
meinderat in seiner ersten öffentlichen 
Sitzung im Jahr 2021.

Odenthal, den 16.11.2020
Gemeinde Odenthal
Der Bürgermeister
gez. Robert Lennerts

BEKANNT-
MACHUNGEN



16 Das Rathaus  Amtsblatt der Gemeinde Odenthal

1. Satzung zur Änderung der 
Beitrags- und Gebührensat-
zung zur Satzung über die 
Entwässerung der Grund- 
stücke und den Anschluss an 
die öffentliche Abwasseran- 
lagen – Entwässerungssatzung 
– in der Gemeinde Odenthal 
vom 16.12.2020 

Aufgrund der §§ 7, 8 und 41 der Ge-
meindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. 
NRW. S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 14.04.2020 
(GV. NRW. S. 218b),  der §§ 1, 2, 4 und 
6 des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (KAG 
NRW) vom 21.10.1969 (GV.NRW.S.712), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
13.12.2011 (GV.NRW. S.687), den §§ 46 
ff. des Landeswassergesetzes - LWG – in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
25.06.1995 (GV.NRW. S. 248) zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 Fünftes Gesetz 
zur Änderung des KommunalabgabenG 
vom 19.12.2019 (GVNRW S. 1029) sowie 
§ 46 ff des Landeswassergesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
25.06.1995 zuletzt geändert durch Art. 1 
des Gesetzes vom 08.07.2016 (GV.NRW. 
2016 Nr. 22, S.559 ff.) in Verbindung 
mit der Satzung über die Entwässerung 
der Grundstücke und den Anschluss an 
die öffentliche Abwasseranlage – Ent-
wässerungssatzung – vom 08.07.2011 
in der zzt. geltenden Fassung  hat der 
Rat der Gemeinde Odenthal in seiner 
Sitzung am 15.12.2020 folgende Ände-
rungssatzung beschlossen: 

§ 1
§ 12 Abs. 7 erhält folgende Fassung:
Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwas-
ser  3,42 €.

§ 2
§ 13 Abs. 5 erhält folgende Fassung:
Die Gebühr für jeden Quadratmeter 
bebauter bzw. von Bauteilen überdeck-
ter und/oder befestigter Fläche i.S. des 
Abs. 1 beträgt 1,09 €.

§ 3
§ 14 Abs. 3 erhält folgende Fassung:
Die Gebühr beträgt 1,02 €/m² Frisch- 
wasser.

§ 4
Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in 
Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Übereinstimmungserklärung gemäß § 
2 Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung 
NRW:
Der vorstehende Beschluss über die 
erste Satzung zur Änderung der Bei-
trags- und Gebührensatzung zur 
Satzung über die Entwässerung der 
Grundstücke und den Anschluss an 
die öffentliche Abwasseranlagen -Ent-
wässerungssatzung-  in der Gemeinde 
Odenthal stimmt mit dem Beschluss 
des Rates vom 15.12.2020 überein. Der 
Beschluss ist ordnungsgemäß zustande 
gekommen (§ 2 Abs. 1 und 2 Bekannt-
mVO NRW).

Die vorstehende 1. Satzung zur Än-
derung der Beitrags- und Gebühren-
satzung über die Entwässerung der 
Grundstücke und den Anschluss an 
die öffentliche Abwasseranalgen -Ent-
wässerungsatzung- in der Gemeinde 
Odenthal wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.  

Es wird gemäß § 7 Abs. 6 GO NW darauf 
hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der z Zt. geltenden 
Fassung beim Zustandekommen der 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
der Verkündung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn:

a) eine vorgeschriebene Genehmigung 
fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren nicht durchgeführt wurde,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbe-
schluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel 
ist gegenüber der Gemeinde vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Odenthal, den 16.12.2020
gez. Lennerts
Bürgermeister

10. Satzung zur Änderung der 
Satzung über die Straßen-
reinigung und die Erhebung 
von Straßenreinigungsge-
bühren (Straßenreinigungs- 
und Gebührensatzung) in 
der Gemeinde Odenthal vom 
16.12.2020

Aufgrund der §§ 7, 8 und 41 der Ge-
meindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.
NRW. S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 14.04.2020 
(GV.NRW. S. 218b) und der §§ 2, 4 und 
6 des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (KAG 
NRW) vom 21.10.1969 (GV.NRW. S.712), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 Fünftes 
Gesetz zur Änderung des Kommunalab-
gabenG v. 19.12.2019 (GVNRW S. 1029) 
sowie den §§ 3 und 4 des Gesetzes 
über die Reinigung öffentlicher Stra-
ßen (StrReinG NW) vom 18.12.1975 (GV.
NRW. S.706, 1976 S.12), zuletzt geän-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
25.10.2016 (GV.NRW. S.868) hat der 
Rat der Gemeinde in seiner Sitzung am 
15.12.2020 folgende Satzung beschlos-
sen:

§ 1
§ 6 Abs. 4 der Satzung wird wie folgt ge-
ändert:
Bei einer einmaligen monatlichen 
Reinigung der Fahrbahn ohne Winter- 
wartung beträgt die Benutzungsgebühr 
jährlich je Meter Grundstücksseite (Ab-
sätze 1–3), wenn das Grundstück er-
schlossen wird durch eine Straße, die 
überwiegend

a) dem Anliegerverkehr dient   
 0,91 Euro
b) dem innerörtlichen Verkehr dient 
 0,82 Euro
c) dem überörtlichen Verkehr dient 
 0,72 Euro

§ 2
§ 6 Abs. 5 der Satzung wird wie folgt 
geändert:
Für die von der Gemeinde ausgeführte 
Winterwartung beträgt die Benutzungs- 
gebühr jährlich je Meter Grundstücks- 
seite (Absätze 1–3) 0,45 Euro. 
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§ 3
Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in 
Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Übereinstimmungserklärung gemäß § 2 
Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung 
NRW:
Der vorstehende Beschluss über die 
neunte Satzung zur Änderung der Sat-
zung über die Straßenreinigung und die 
Erhebung von Straßenreinigungsgebüh-
ren in der Gemeinde Odenthal stimmt 
mit dem Beschluss des Rates vom 
10.12.2019 überein. Der Beschluss ist 
ordnungsgemäß zustande gekommen 
(§ 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO NRW).
Die vorstehende 9. Satzung zur Ände-
rung der Satzung über die Straßenrei-
nigung und die Erhebung von Straßen-
reinigungsgebühren in der Gemeinde 
Odenthal wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.  

Es wird gemäß § 7 Abs. 6 GO NW darauf 
hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der z Zt. geltenden 
Fassung beim Zustandekommen der 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
der Verkündung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn:

a) eine vorgeschriebene Genehmigung 
fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren nicht durchgeführt wurde,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbe-
schluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist 
gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

Odenthal, den 16.12.2020
gez. Lennerts
Bürgermeister

Bekanntmachung
Der Ausschuss für Planen und Bauen 
der Gemeinde Odenthal als zuständiger 
Fachausschuss hat in seiner Sitzung am 
20.08.2020 folgenden Beschluss gefasst:
Der Ausschuss für Planen und Bauen 
beauftragt die Verwaltung einstimmig, 
eine erneute Offenlage gem. § 4 Abs. 
2 BauGB für die 16. Änderung des Flä-
chennutzungsplans durchzuführen.

Begründung:
Im Genehmigungsverfahren gem. § 6 
Abs. 1 BauGB wurde seitens der Be-
zirksregierung Köln darauf hingewie-
sen, dass eine Genehmigung nach ein-
gehender Prüfung aus zwei Gründen 
nicht erfolgen kann:

1. die Bekanntmachung der Offenlage 
sei aufgrund eines fehlenden Hinweises 
zur Möglichkeit der Einsicht der Unterla-
gen im Internet fehlerhaft

2. die Durchführung der Artenschutzprü- 
fung fehle, obwohl im Umweltbericht –
laut Angabe des Rheinisch-Bergischen 
Kreises in der frühzeitigen Beteiligung – 
darauf verwiesen worden sei, diese im 
weiteren Verfahren durchführen zu wol-
len. 

Mit der erneuten Offenlage werden die-
se Fehler behoben.

Wesentlicher Inhalt der Änderung:
Umwandlung einer Fläche für die 
Landwirtschaft in Wohnbaufläche im 
Bereich Odenthal-Schmeisig

Die Abgrenzung der 16. Änderung des 
Flächennutzungsplans ist aus dem 
nachfolgend abgedruckten Übersichts-
plan zu ersehen.

Darstellung auf der Grundlage der DGK 5 mit
Genehmigung des Vermessungs- und Katasteramtes 
des Rheinisch-Bergischen Kreises Kontrollnummer 
759/01 vom 26.07.2001

Geltungsbereich der 16. Änderung des
Flächennutzungsplans der Gemeinde Odenthal

Schmeisig

Innerhalb der Flächennutzungsplanän-
derung liegen folgende Flurstücke:
Gemarkung Oberodenthal, Flur 2
Flurstücke 1409, 1410, 1411 und 1412.
Teile der Flurstücke  65, 1001, 1002, 
1003, 1224, 1405, 1407, 1408, 1413, 
1415, 1416, 1459,  1473, 1535,  1771, 
1850, 1852, 1853, 1905 und 1906.

Hierzu werden nun die Beteiligung der 
Öffentlichkeit und der Behörden gem. § 
3 (2) und gem. § 4 (2) BauGB durchge-
führt.

Die vorgenannten Entwürfe zu der Flä-
chennutzungsplanänderung einschließ-
lich der Begründung inkl. Umweltbe-
richt liegen in der Zeit von 
Montag, den 11.01.2021 bis ein-
schließlich Freitag, den 19.02.2021
im Geschäftsbereich III -Bauen & Tech-
nische Dienste- der Gemeinde Oden-
thal, Altenberger-Dom-Straße 29, 51519 
Odenthal, während der Dienststunden

montags bis donnerstags   
von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr

und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
freitags        von  7.30 Uhr bis 12.30 Uhr
sowie jeden 1. Donnerstag im Monat  

von  14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Während der Auslegungsfrist können 
zur Planung Stellungnahmen insbeson-
dere schriftlich, zur Niederschrift im Ge-
schäftsbereich III -Bauen & Technische 
Dienste- der Gemeinde Odenthal oder 
per E-Mail vorgebracht werden. 
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Die E-Mail-Adresse lautet: 
planung@odenthal.de. Nicht fristge-
rechte abgegebene Stellungnahmen 
können bei der Beschlussfassung über 
die Änderung des Bebauungsplans un-
berücksichtigt bleiben. 
Aufgrund der Schutzmaßnahmen wäh-
rend der Coronapandemie wird um vor-
herige Terminvereinbarung gebeten.
Über den Inhalt der Pläne sowie über 
die Begründung wird auf Verlangen 
Auskunft erteilt.
Zur Beantwortung von Fragen sowie 
zur Terminabsprache stehen Ihnen 
Frau Benecke (02202 710164, 
benecke@odenthal.de) oder 
Herr Koolen (02202 710171, 
koolen@odenthal.de) zur Verfügung.
Zusätzlich offengelegt werden die vor-
handenen umweltbezogenen Informa-
tionen und die wesentlichen bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stel-
lungnahmen.
Folgende Arten umweltbezogener In-
formationen und wesentliche bereits 
vorhandene umweltbezogene Stellung-
nahmen sind bei der Gemeinde Oden-
thal verfügbar:

I. Begründung einschließlich Umwelt–
bericht der 16. Änderung des Flächen-
nutzungsplans
In der Begründung nebst Umweltbe-
richt werden u.a. die Bestandssituation 
und die Auswirkungen der Planung auf 
die Schutzgüter Mensch, Pflanzen und 
Tiere, Boden, Wasser, Klima/Luft, Kul-
tur und sonstige Sachgüter und deren 
Wechselwirkungen und Wirkungsgefü-
ge untereinander sowie die geplanten 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verrin-
gerung und zum Ausgleich nachteiliger 
Auswirkungen untersucht und bewer-
tet. Grundlagen dafür bildet die nach-
folgend näher beschriebene Stellung-
nahme.

II. Umweltbezogene Stellungnahmen 
von Fachbehörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange aus der 
frühzeitigen Behördenbeteiligung ge-
mäß § 4 (1) BauGB

1. Stellungnahme der Unteren Natur-
schutz- und Artenschutzbehörde sowie 
des Beirates der Unteren Naturschutz-
behörde des Rheinisch-Bergischen 
Kreises vom 13.02.2019

• Thema: Landschaftsplan Odenthal
Insbesondere betroffene Umweltbelan-
ge i. S. d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a, b, g, i, 1a 
BauGB: Pflanzen und Tiere/biologische 
Vielfalt, Landschaftspläne
Hinweis und Anregung auf Aktualisie-
rung und Berücksichtigung des im Um-
weltbericht dargestellten Landschaft-
plans

• Thema: Landschaftspflege
Insbesondere betroffene Umweltbelan-
ge i. S. d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a, b, 1a BauGB: 
Landschaft und biologische Vielfalt, 
Eingriffsbewertung, 
Anregung zur Bepflanzung der südli-
chen Grenze in Richtung Landschaft im 
weiteren Bebauungsplanverfahren

• Thema: Artenschutz
Insbesondere betroffene Umweltbelan-
ge i. S. d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a, 1a BauGB: 
Pflanzen und Tiere/biologische Vielfalt,
Hinweis auf Durchführung einer Arten-
schutzprüfung (ASP) im weiteren Bau-
leitplanverfahren

• Thema: Landschaftsschutzgebiet
Insbesondere betroffene Umweltbe-
lange i. S. d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a, b, g, 1a 
BauGB: Pflanzen und Tiere/biologische 
Vielfalt, Landschaftsschutz,
Feststellung, dass das Landschafts-
schutzgebiet lt. Landschaftsplan nicht 
angetastet wird

Die vorhandenen umweltbezogenen 
Informationen und die nach Einschät-
zung der Gemeinde Odenthal wesent-
lichen umweltbezogenen Stellungnah-
men werden ausgelegt. Es handelt sich 
dabei um die vorstehend aufgelisteten 
Dokumente I – II.

Neben der Offenlegung im Geschäfts-
bereich III -Bauen & Technische Diens-
te- der Gemeinde Odenthal kann die Be-
kanntmachung auch im Internet unter  
https://www.odenthal.de/bauen-wohnen/
bauleitplanung-ua-bebauungsplaene/
aktuelle-verfahren-bekanntmachungen/ 
eingesehen werden.

Odenthal, den 17.11.2020
Der Bürgermeister
gez.: Lennerts

Bekanntmachung

Beteiligung der Öffentlichkeit gem. 
§ 3 (1) Baugesetzbuch (BauGB) zur 7. 
Änderung des Bebauungsplans Nr. 
45B -Osenau- und zur 30. Änderung 
des Flächennutzungsplans

Der Ausschuss für Planen und Bauen 
der Gemeinde Odenthal als zuständi-
ger Fachausschuss hat in seiner Sitzung 
am 07.11.2019 folgende Beschlüsse ge-
fasst:

Der Ausschuss für Planen und Bauen 
beschließt 
- die Aufstellung der 7. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 45B -Osenau-.
- die Aufstellung der 30. Änderung des 
Flächennutzungsplans.
- für die 7. Änderung des Bebauungs-
plans Nr. 45B -Osenau- sowie die damit 
verbundene 30. Änderung des Flächen-
nutzungsplans wird die vorgezogene 
Bürger- und Behördenbeteiligung be-
schlossen. 

Wesentlicher Inhalt der Aufstellung:
Ausweisung einer zusätzlichen über-
baubaren Fläche im Bebauungsplan 
und Umwandlung von Fläche für Wald 
in Wohnbaufläche (W) im Flächennut-
zungsplan im Bereich der Osenauer 
Straße/Am Steinberg im Ortsteil Ose-
nau.

Die Abgrenzung der 7. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 45B -Osenau- und 
der 30. Änderung des Flächennutzungs-
plans sind aus dem nachfolgend abge-
druckten Übersichtsplänen zu ersehen.

Darstellung auf der Grundlage der DGK 5 mit
Genehmigung des Vermessungs- und Katasteramtes 
des Rheinisch-Bergischen Kreises Kontrollnummer 
759/01 vom 26.07.2001

Geltungsbereich der 7. Änderung des Bebau-
ungsplans Nr. 45B -Osenau-

Osenau

Osenauer Straße
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Darstellung auf der Grundlage der DGK 5 mit
Genehmigung des Vermessungs- und Katasteramtes 
des Rheinisch-Bergischen Kreises Kontrollnummer 
759/01 vom 26.07.2001

Geltungsbereich der 30. Änderung des Flächen-
nutzungsplans der Gemeinde Odenthal

Osenau

Osenauer Straße

Innerhalb des Bebauungsplan- und Flä-
chennutzungsplangebiets liegen folgen-
de Flurstücke:

Gemarkung Unterodenthal, Flur 1
Flurstücke 2855, 4014, 4038 und Teile 
der Flurstücke 3233 und 3236.

Hierzu werden nun die Beteiligung der 
Öffentlichkeit und der Behörden gem. § 
3 (1) und gem. § 4 (1) BauGB durchge-
führt. 

Der vorgenannte Entwurf zum Bebau-
ungsplan einschließlich der Begrün-
dung, des Umweltberichts inkl. Ein-
griffs-/Ausgleichsbilanzierung und der 
Artenschutzprüfung (ASP), Stufe 1 so-
wie der Entwurf zur Änderung des Flä-
chennutzungsplans einschließlich der 
Begründung und des Umweltberichts 
liegen in der Zeit von

Montag, den 25.01.2021 bis ein-
schließlich Freitag, den 26.02.2021

im Geschäftsbereich III -Bauen & Tech-
nische Dienste- der Gemeinde Oden-
thal, Altenberger-Dom-Straße 29, 51519 
Odenthal, während der Dienststunden

montags bis donnerstags   
von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr

und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
freitags        von  7.30 Uhr bis 12.30 Uhr
sowie jeden 1. Donnerstag im Monat  

von  14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
aus.

Der Geschäftsbereich III -Bauen & Tech-
nische Dienste- der Gemeinde Odenthal 
informiert dort über Hintergrund und 
Zielsetzung sowie über die voraussicht-
lichen Auswirkungen der Planungen.

Während dieses Zeitraums wird im Ge-
schäftsbereich III -Bauen & Technische 
Dienste- der Gemeinde Odenthal die 
Gelegenheit geboten, die Planungen 
zu erörtern und sich hierzu zu äußern. 
Stellungnahmen können insbesonde-
re schriftlich, zur Niederschrift oder 
per E-Mail vorgebracht werden. Die 
E-Mail-Adresse lautet: 
planung@odenthal.de 

Aufgrund der Coronapandemie ist der 
Öffentlichkeit die Einsicht in die ausge-
legten Unterlagen zu den im Amtsblatt 
bekannt gegebenen Bauleitplanverfah-
ren und Zeiträumen im Bauamt, Zim-
mer Nr. 5, Altenberger-Dom-Straße 29, 
51519 Odenthal montags bis donners-
tags von 8:30 Uhr bis 16 Uhr und freitags 
von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr nach vorheri-
ger Terminvereinbarung möglich.

Für die Einsichtsnahme werden die er-
forderlichen Schutzartikel, wie Einweg-
handschuhe und Mundschutz, zur Ver-
fügung gestellt. Der Zugang im Zimmer 
Nr. 5 wird auf insgesamt zwei Personen 
begrenzt.

Zur Beantwortung von Fragen sowie zur 
Terminabsprache stehen Ihnen 
Frau Benecke (02202 710164, 
benecke@odenthal.de) oder 
Herr Koolen (02202 710171, 
koolen@odenthal.de) zur Verfügung.

Neben dem frühzeitigen Beteiligungs-
verfahren im Geschäftsbereich III -Bau-
en & Technische Dienste- der Gemeinde 
Odenthal kann die Bekanntmachung 
auch im Internet unter https://www.
odenthal.de/bauen-wohnen/bauleitpla-
nung-ua-bebauungsplaene/aktuelle-ver-
fahren-bekanntmachungen/ eingesehen 
werden.

Odenthal, den 01.12.2020
Der Bürgermeister
gez.: Lennerts 
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Bürgersprechstunden 
2021 – Bürgermeister 
Lennerts vor Ort

Die Bürgersprechstunden des Bürgermeisters  
Robert Lennerts im I. Quartal 2021 finden an  
folgenden Terminen statt:

Online-Sprechstunde
Montag, den 18.01.2021 • 18 – 20 Uhr 

KGS Eikamp
Montag, den 25.01.2021 • 18 – 20 Uhr 

KGS Burg Berge, Blecher 
Montag, den 08.02.2021 • 18 – 20 Uhr

KGS Voiswinkel  
Montag, den 01.03.2021 • 18 – 20 Uhr

Verbundschule Odenthal-Neschen
Standort Neschen
Montag, den 22.03.2021 • 18 – 20 Uhr 

Um Wartezeiten zu vermeiden, wird um 
verbindliche Anmeldung unter Tel. 02202 710101 
gebeten.
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Die Gemeindeverwaltung bittet die Odenthaler Bürgerinnen und Bürger in diesem Jahr auf 
Feuerwerke zum Jahreswechsel zu verzichten. 
Wir alle sind aktuell aufgefordert, auf Abstand zu achten und Kontakte zu vermeiden. Wir bitten 
um Ihre Mithilfe und bauen auf Ihre Einsicht, Ihr Verantwortungsbewusstsein und Ihr Verständnis. 
Helfen Sie weiter aktiv mit, damit wir gesund bleiben!


